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Satzung über die Herstellung und Gestaltung von Stellplätzen  

und die Anzahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze 
(Stellplatzsatzung) 

 
 
Die Gemeinde Putzbrunn erlässt auf Grund von Art. 23 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (Gemeindeordnung - GO) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 u. Nr. 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Die Satzung gilt für genehmigungspflichtige, verfahrensfrei gestellte sowie verfahrensfreie 
Garagen und überdachte bzw. nicht überdachte Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die Er-
mittlung von notwenigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge nach Art. 47 BayBO und für die Er-
mittlung von Abstellplätzen für Fahrräder im gesamten Gemeindegebiet, soweit nicht in Be-
bauungsplänen andere Regelungen getroffen werden. 
 

§ 2 
Allgemeine Grundsätze 

 
(1) Werden bauliche Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwar-

ten ist, sind gleichzeitig Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder 
in ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen. 
 

(2) Bei Änderungen oder Ergänzungen baulicher Anlagen oder ihrer Nutzungsänderung, 
sind durch die Änderung bewirkte zusätzliche Stellplätze nach diesen Richtlinien zu 
berechnen. Das gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum 
auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung erheblich erschwert oder 
verhindert würde. 
 

(3) Bei Gebäuden kann der Stauraum vor Garagen und Carports, sofern der Abstand von 
der Grundstücksgrenze mindestens 5 m beträgt, als Stellplätze anerkannt werden, 
wenn er zur gleichen Wohneinheit gehört. Diese Regelung beschränkt sich auf die Be-
rechnung des Stellplatzbedarfs für Wohnungen gemäß Ziffer 1 der Anlage. 
 

(4) Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder sollen Lademöglichkeiten 
für E-Fahrzeuge und E-Bikes bieten. 

 
§ 3 

Richtzahlen 
 

(1) Die Anlage zur Stellplatzsatzung mit den Richtzahlen für die Stellplätze und Fahr-
radabstellplätze ist Bestandteil der Satzung. Die in der Anlage festgelegten Richtzahlen 

Lesefassung: Es sind ausschließlich die im Rathaus 
hinterlegten und von jedermann einsehbaren Fas‐
sungen der folgenden Satzung nebst Änderungen 
rechtswirksam.  



 

2 

entsprechen dem durchschnittlichen Bedarf. Für bauliche Anlagen oder Nutzungen, die 
mit den Richtzahlen nicht erfasst sind, ist der Stellplatzbedarf nach den besonderen 
Verhältnissen, im Einzelfall unter sinngemäßer Anwendung der Richtzahlen für Ver-
kehrsquellen mit vergleichbarem Stellplatzbedarf, zu ermitteln.  

(2) Für Anlagen mit wiederkehrendem An- und Auslieferungsverkehr ist eine ausreichende 
Anzahl von Stellplätzen für Lastkraftwagen nachzuweisen.  

(3) Für Gaststätten, Hotelbetriebe, Hostels, Pensionen, Schulen, Heime und dergleichen, 
für die ein Autobusverkehr zu erwarten ist, ist für je 60 Sitzplätze oder 60 Betten ein 
Busstellplatz nachzuweisen. 

(4) Werden Anlagen unterschiedlich genutzt, so ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzung 
getrennt zu ermitteln. Die Stellplätze sind für die jeweilige Nutzung gesondert auszu-
weisen. 
Bei zeitlich getrennter Nutzung ist eine gegenseitige Anrechnung möglich (Wechsel-
nutzung). 
Ergibt sich bei der Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stellplätze ein Bruchteil, so 
ist dieser ab einer 5 an der ersten Dezimalstelle auf die nächsthöhere ganze Zahl auf-
zurunden. Es ist mindestens ein Stellplatz nachzuweisen. 

(5) Bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die im geförderten Mietwohnungsbau errich-
tet werden, genügt es, nur 75 % der nach der Anlage zur Stellplatzsatzung ermittelten 
gerundeten Zahl an Stellplätzen als notwendige Stellplätze im Sinne des Art. 47 Abs. 1 
BayBO nachzuweisen 

(6) Ergibt sich bei der Ermittlung der Stellplatzzahl ein Missverhältnis zu dem Zu- und 
Abfahrtsverkehr, der aufgrund besonderer, objektiv belegbarer Umstände für die je-
weils beantragte Nutzung zu erwarten ist, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze dem 
zu erwartenden Zu- und Abfahrtsverkehr entsprechend zu erhöhen oder zu verringern. 
Der Bauwerber kann hierüber selbständig entsprechende Gutachten beibringen. 

 
§ 4 

Nachweis 
 
Die Stellplatzpflicht kann erfüllt werden durch Herstellung der notwendigen Stellplätze auf 

dem Baugrundstück. Die Stellplatzverpflichtung kann auch erfüllt werden, durch Herstellung 
der notwendigen Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks, wenn dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauauf-
sichtsbehörde rechtlich gesichert ist oder durch Übernahme der Kosten für die Herstellung 
der notwendigen Stellplätze durch den Bauherrn gegenüber der Gemeinde (Ablösungsver-
trag). 
 

§ 5 
Gestaltung und Ausstattung von Stellplätzen 

 
(1) Es ist eine ausreichende Bepflanzung und naturgemäße Ausführung der Zufahrten und 

Stellflächen vorzusehen; als Material soll nur Pflasterrasen oder ähnliches Material mit 
Ausnahme von Kunststoffen ausgewählt werden. Es ist für die Stellplatzflächen eine 
ausreichende Entwässerung vorzusehen. Die Entwässerung darf nicht über öffentliche 
Verkehrsflächen erfolgen. Oberirdische Stellplätze sind durch  Bepflanzung abzuschir-
men.  
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(2) Der Stauraum vor Garagen darf zur öffentlichen Verkehrsfläche weder eingefriedet 
noch sonst abgegrenzt werden und muss ständig zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 
freigehalten werden und darf auch nicht durch Ketten oder andere feste Einrichtungen 
abgegrenzt werden. 

 
(3) Tiefgaragenzufahrten, die mit einem Flachdach ausgeführt werden, sind extensiv zu 

begrünen. 
 
(4) Besucherstellplätze sollen leicht und auf kurzem Wege erreichbar sein. Besucherstell-

plätze für Kraftfahrzeuge müssen so beschaffen und gelegen sein, dass sie von den 
Besuchern der Anlage, für die sie hergestellt wurden, in zumutbarer Weise und ohne 
Schwierigkeiten angenommen werden, d.h. sie sind frei anfahrbar anzulegen. Sie müs-
sen deutlich gekennzeichnet werden. 

 
(5)  Abstellplätze für Fahrräder sollen gut einsehbar sein und über ausreichend Siche-

rungsmöglichkeiten für die Fahrräder verfügen. 
 

§ 6 
Abweichungen 

 
Bei verfahrensfreien Bauvorhaben kann die Gemeinde, im Übrigen die Bauaufsichtsbehörde 
im Einvernehmen mit der Gemeinde, von den Vorschriften dieser Satzung Abweichungen 
nach Art. 63 BayBO zulassen. 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach den Vorschriften des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO können vorsätzliche oder fahrlässige 
Zuwiderhandlung gegen die in dieser örtlichen Bauvorschrift festgelegten Pflichten mit Geld-
buße bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Dies betrifft insbesondere 

-  die Nichtherstellung von nach dieser Satzung notwendigen Stellplätzen oder Fahr-
radabstellplätzen, sofern die Gemeinde nicht Abweichungen genehmigt hat. 

-  Verstöße gegen die Vorgaben zur Gestaltung von Stellplätzen oder Fahrradabstell-
plätzen gemäß § 5 dieser Satzung. 

 
§ 8 

Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Putzbrunn vom 09.05.2016 außer 

Kraft. 
 
Putzbrunn, 18.12.2019 
Gemeinde Putzbrunn 
 
 
Erster Bürgermeister 
Edwin Klostermeier 
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Anlage zur Stellplatzsatzung: 
 
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze * Zusätzlich für Besucher 

 
Fahrradabstellplät-

ze 
 
1. 

 
Wohngebäude  
 

 

1.1 Wohnungen in Ein- und  
Mehrfamilienhäusern  
sowie Appartementhäusern  
bis 60 m² Wohnfläche 
 

1 Stellpl. je Wohnung
Ab 6 Wohneinheiten 

zusätzlich 30 %  
auf die in Spalte 2 

geforderten Stellplätze 
 
 

ab 3 Wohneinheiten 
mindestens 2 Stellplätze 

 
 

ab 10 Wohneinheiten zusätzlich 
1 behindertengerechter Stell-

platz** 

1 Abstellpl. je Woh-
nung (ausgenommen 
Ein- und Zweifamili-
enhäuser) 

1.2 Wohnungen in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern 
sowie Appartementhäusern 
über 60 m² bis 120 m² 
Wohnfläche 
 

2 Stellpl. je Wohnung 1 Abstellpl. je Woh-
nung (ausgenommen 
Ein- und Zweifamili-
enhäuser) 

1.3 Wohnungen in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern sowie 
Appartementhäusern über 
120 m² Wohnfläche 
 

3 Stellpl. je Wohnung 1 Abstellpl. je Woh-
nung (ausgenommen 
Ein- und Zweifamili-
enhäuser) 

 
2. 
 

 
Wohnheime 

  

2.1 Kinder- und Jugendwohn-
heime 

1 Stellplatz je 2 Be-
dienstete 
 

1 Abstellplatz je 6 
Bedienstete 

2.2 Arbeitnehmerwohnheime, 
Wohnheime für Schwestern 
und Pflegekräfte 

1 Stellplatz je 2 Betten
 Zusätzlich 25 % auf die in Spalte 

2 geforderten Stellplätze 

1 Abstellplatz je 6 
Betten 

2.3 Altenwohnheime/Alten-
heime und Altenpflegehei-
me 

1 Stellplatz je 5 Betten 
und 1 Stellplatz je 2 
Bedienstete 

1 Abstellplatz je 6 
Bedienstete 

2.4 Obdachlosenunterkünfte, 
Unterkünfte für Asylbewer-
ber und dgl. 

1 Stellplatz je 15 Bet-
ten 

1 Abstellplatz je 15 
Betten 

 
3. 
 

 
Gebäude mit Büro-, Ver-
waltungs- und Praxisräu-
men 
 

  

3.1 Büro- und Verwaltungs-
räume allgemein, Heilprak-
tiker- und Krankengym-
nastik-Praxen 

1 Stellplatz je 25 m² 
Nutzfläche, 
jedoch mind. 2 Stell-
plätze 

Zusätzlich 25 % auf die in Spalte 
2 geforderten Stellplätze 

 
ab 12 Stellplätzen zusätzlich 
1 behindertengerechter Stell-

platz** 

1 Abstellplatz je 
75 m² Nutzfläche 

3.2 Räume mit erheblichem 
Besucherverkehr (z. B. 
Schalter-, Abfertigungs-, 
Beratungsräume, Arztpra-
xen und dgl.) 
 

1 Stellplatz je 15 m² 
Nutzfläche,  
jedoch mind. 4 Stell-
plätze 

1 Abstellplatz je 50 
m² Nutzfläche, je-
doch mind. 1 Ab-
stellplatz 
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4. 
 

 
Verkaufsstätten 

 

4.1 Läden, Waren- und Ge-
schäftshäuser, Einzelhan-
delsbetriebe (Einkaufszen-
tren, Verbrauchermärkte, 
Lebensmitteldiscounter u. 
dgl.) 

1 Stellplatz je 20 m² 
Verkaufsnutzfläche; 
jedoch mindestens 3 
Stellplätze je Laden 

ab 12 Stellplätzen zusätzlich 
1 behindertengerechter Stell-

platz** 
 

darüber je 40 Stellplätze zu-
sätzlich 

1 behindertengerechter Stell-
platz** sowie ein Stellplatz Mut-
ter/Kind mit einer Länge von 5 
m und einer Breite von 3,50 m 

1 Abstellplatz je 100 
m² Nutzfläche 

 
5. 
 

 
Sportstätten 

  

5.1 Tennisplätze ohne Besu-
cherplätze 

2 Stellplätze je Spiel-
feld  

 
je 30 Stellplätze zusätzlich 

1 behindertengerechter Stell-
platz** 

1 Abstellplatz je 
Spielfeld 

5.2 Tennisplätze mit Besucher-
plätzen 

2 Stellplätze je Spiel-
feld zusätzlich 1 Stell-
platz je 5 Besucher-
plätze 

1 Abstellplatz je 
Spielfeld 

5.3 Minigolfplätze 8 Stellplätze je Mini-
golfanlage 

3 Abstellplätze

5.4 Kegel-/Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn 1 Abstellplatz je 
Bahn 

5.5 Fitnesscenter, Fitnessstudio 1 Stellplatz je 15 m² 
Sportfläche und 1 
Stellplatz je 2 Be-
schäftigte 

1 Abstellplatz je 40 
m² Sportfläche 
 

5.6 Solarien, Bräunungsstudio 
(selbständig) 

1 Stellplatz je Liege 2 Abstellplätze

 
6. 
 

 
Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe 

 

6.1 Gaststätten aller Art, 
Cafés, Bistros, Steh-
ausschänke 
 

1 Stellplatz je 5 m² Gast-
raumfläche  

ab 12 Stellplätzen zusätzlich 
1 behindertengerechter Stell-

platz** 
 

darüber je 40 Stellplätze zu-
sätzlich 
1 behindertengerechter Stell-
platz** sowie ein Stellplatz Mut-
ter/Kind mit einer Länge von 5 
m und einer Breite von 3,50 m 
 
 

1 Abstellplatz je 15 
m² Gastraumfläche 

6.2 Diskotheken, Tanzlo-
kale 

1 Stellplatz je 4 m² Gast-
raumfläche, 
jedoch mind. 3 Stellplätze 

1 Abstellplatz je 15 
m² Gastraumfläche 

6.3 Biergärten 1 Stellplatz je 10 m² Frei-
schankfläche 

1 Abstellplatz je 30 
m² Freischankfläche 

6.4 Hotels, Pensionen, 
Kurheime u. a. Beher-
bergungsbetriebe 

1 Stellplatz je Gästezim-
mer sowie 1 Stellplatz je 2 
Beschäftigte 
 

1 Abstellplatz je 6 
Beschäftigte sowie 1 
Abstellplatz je 30 
Betten 

6.5 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 5 Betten 1 Abstellplatz je 15 
Betten 

6.6 Imbisswagen, Imbiss-
stand, Kioske 

3 Stellplätze  
je Stand / Wagen  

1 Abstellplatz

6.7 Spiel- und Automaten-
hallen und vergleich-
bare Vergnügungsstät-
ten 

1 Stellplatz je 10 m² Gast-
raumfläche, 
jedoch mind. 3 Stellplätze 

1 Abstellplatz je 30 
m² Gastraumfläche 

6.8 Privatclubs, Erotikbe-
triebe u.ä. 

1 Stellplatz je 20 m² Nutz-
fläche, 
jedoch mind. 3 Stellplätze 

1 Abstellplatz je 60 
m² Gastraumfläche 

 
7. 
 

 
Gewerbliche Anlagen 

 

7.1 Handwerks- und In-
dustriebetrieb 

1 Stellplatz je 40 m² Nut-
zungsfläche alternativ je 2 
Beschäftigte 

zusätzlich 25 %
auf die in Spalte 2 

geforderten Stellplätze 

1 Abstellplatz je 6 
Beschäftigte 
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7.2 Friseur-, Kosmetik-, 
Nagelstudio u.ä. 

1 Stellplatz je Arbeitsplatz, 
jedoch mind. 2 Stellplätze 

zusätzlich 25 %
auf die in Spalte 2 

geforderten Stellplätze 

1 Abstellplatz je 3 
Arbeitsplätze 

7.3  Kraftfahrzeugwerkstatt 4 Stellplätze je Wartungs-
oder Reparaturstand 
 

1 Abstellplatz je 6 
Beschäftigte 

7.4 Lagerräume, Lager-
plätze 

1 Stellplatz je 100 m² 
Nutzfläche, jedoch mind. 1 
Stellplatz 
 

1 Abstellplatz je 300 
m² Nutzfläche 

7.5 Ausstellungs- und 
Verkaufsplätze 

1 Stellplatz je 50 m² Nutz-
fläche, jedoch mind. 1 
Stellplatz je 2 Beschäftige 

zusätzlich 25 %
auf die in Spalte 2 

geforderten Stellplätze 

1 Abstellplatz je 6 
Beschäftigte 

7.6 Tankstellen mit Pflege-
plätzen 

2 Stellplätze je Pflegeplatz
Bei Einkaufsmöglichkeit  
Zuschlag nach 4.1 

 

7.7 Automatische Kraft-
fahrzeugwaschstraßen 
 

Stauraum für mindestens 
5 Kraftfahrzeuge 

 

7.8 Waschanlage 
 

2 Stellplätze je Waschanla-
ge 

 

7.9 Kraftfahrzeugwasch-
plätze zur Selbstbedie-
nung 
 

2 Stellplätze je Waschplatz  

 
8. 

 
Kindertagesstätten 
Schulen, Einrichtun-
gen der Jugendförde-
rung, sonstige Bil-
dungseinrichtungen 
 

 

8.1 Grundschulen 
 

1 Stellplatz je Klasse
Zusätzlich 25 % auf die in Spalte 

2 geforderten Stellplätze 
 

ab 12 Stellplätze zusätzlich 
1 behindertengerechter Stell-

platz** 

5 Abstellplätze je 
Klasse 

8.2 Sonstige allgemeinbil-
dende Schulen, Berufs-
schulen, Berufsfach-
schulen 

4 Stellplätze je Klasse 10 Abstellplätze je 
Klasse 

8.3 Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung 

1 Stellplatz je 3 Kursplätze 1 Abstellplatz je 5 
Kursplätze 

8.4 Kindergärten, Kinder-
tagesstätten und dgl. 

2 Stellplätze je 20 Kinder,
jedoch mind. 4 Stellplätze 

1 Abstellplatz 1 
Gruppe 

 
9. 
 

 
Verschiedenes 

 

9.1 Kirchen und Versamm-
lungsstätten für religiöse 
Zwecke 
 

1 Stellplatz 
je 10 Sitzplätze 

ab 12 Stellplätze zusätzlich 
1 behindertengerechter Stell-

platz** 

1 Abstellplatz je 20 
Sitzplätze 

9.2 Sonstige Versammlungs-
stätten,  Kinos oder Mehr-
zweckhallen 

1 Stellplatz je 4 Sitz-
plätze 

1 Abstellplatz je 10 
Sitzplätze 

9.3 Kleingartenanlage 
 

1 Stellplatz je Klein-
garten 

Zusätzlich 25 % auf die  
in Spalte 2 geforderten Stell-

plätze 

1 Abstellplatz je 3 
Kleingärten 

9.4 Friedhof 1 Stellplatz je 1.000 
m² Grundstücksfläche, 
jedoch mind. 10 Stell-
plätze 

ab 12 Stellplätze zusätzlich 
1 behindertengerechter Stell-

platz** 

4 Abstellpätze

9.5 Pferdehaltung 1 Stellplatz je 10 Bo-
xen, 
jedoch mind. 5 Stell-
plätze 

Zusätzlich 25 % auf die  
in Spalte 2 geforderten Stell-

plätze 

1 Abstellplatz je 10 
Boxen 

9.6 Kleintieranlagen mind. 2 Stellplätze 1 Abstellplatz 1 je 
10 Nutzeinheiten 
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* Alle Flächenangaben beziehen sich auf Nettoverkaufs- bzw. Nettonutzflächen (DIN 
277 Teil 2). Die DIN 277 Teil 2 kann in der Gemeinde zu üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 
Der Stellplatzbedarf ist in der Regel nach der Nutzfläche zu berechnen. Ergibt sich 
dabei ein offensichtliches Missverhältnis zum tatsächlichen Stellplatzbedarf, so ist die 
Zahl der Beschäftigten zugrunde zu legen. 
Ist eine Lagerfläche größer als 10 % der Verkaufsfläche, so ist für die Mehrfläche ein 
Zuschlag nach 9.4 zu berechnen 
Bei Sportflächen sind nur die für den Sport selbst vorgesehenen Räumlichkeiten bzw. 
Flächen zu berücksichtigen, also ohne Umkleiden, Duschen, Grünflächen oder Besu-
cherflächen. 

 

** Die Größe der behindertengerechten Stellplätze richtet sich § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. Ga-
ragen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) vom 30.11.1993 in der jeweils gültigen 
Fassung. 

 

*** Die Fläche eines Abstellplatzes für Fahrräder soll mindestens 1,5 m² (2,00 x 0,75) 
aufweisen. Diese Fläche kann bei Aufstellung von Ordnungssystemen unterschritten 
werden, wenn eine benutzergerechte Handhabung der Fahrräder nachgewiesen wird.  
 

 

 


